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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zur drahtlosen Datenübertragung zwischen einer Ba-
sisstation und einem, insbesondere passiven, Trans-
ponder nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Der-
artige Übertragungsverfahren zwischen einer oder 
mehreren Basisstationen bzw. Lesegeräten und ei-
nem oder mehreren Transpondern finden beispiels-
weise bei kontaktlosen Identifikationssystemen oder 
sogenannten Radio-Frequency-Identificati-
on(RFID)-Systemen Verwendung. Auf dem Trans-
ponder können auch Sensoren, beispielsweise zur 
Temperaturmessung, integriert sein. Derartige Trans-
ponder werden auch als Remote-Sensoren bezeich-
net.

Stand der Technik

[0002] Die Transponder bzw. deren Sende- und 
Empfangseinrichtungen verfügen üblicherweise nicht 
über einen aktiven Sender für die Datenübertragung 
zur Basisstation. Derartige nicht aktive Systeme wer-
den als passive Systeme bezeichnet, wenn sie keine 
eigene Energieversorgung aufweisen, und als semi-
passive Systeme bezeichnet, wenn sie eine eigene 
Energieversorgung aufweisen. Passive Transponder 
entnehmen die zu ihrer Versorgung benötigte Ener-
gie dem von der Basisstation emittierten elektromag-
netischen Feld.

[0003] Zur Datenübertragung mit UHF oder Mikro-
wellen im Fernfeld der Basisstation wird in der Regel 
die sogenannte Backscatter- oder Rückstreukopp-
lung eingesetzt. Hierzu werden von der Basisstation 
elektromagnetische Trägerwellen emittiert, die durch 
die Sende- und Empfangseinrichtung des Transpon-
ders entsprechend den an die Basisstation zu über-
tragenden Daten mit einem Modulationsverfahren 
moduliert und reflektiert werden. Die typischen Mo-
dulationsverfahren hierfür sind die Amplitudenmodu-
lation, die Phasenmodulation und die Amplitude-Shift 
Keying(ASK)-Unterträgermodulation, bei der die Fre-
quenz oder die Phasenlage des Unterträgers geän-
dert wird.

[0004] In der älteren deutschen Patentanmeldung 
102 40 347 und der DE 101 38 217 A1 sind Verfahren 
zur drahtlosen Datenübertragung zwischen einer Ba-
sisstation und einem Transponder beschrieben, bei 
denen zu übertragende Datenpakete einen Kopfab-
schnitt, einen Datenabschnitt mit zu übertragenden 
Nutzdaten und einen Endabschnitt umfassen. Die zu 
übertragenden Nutzdaten werden mit Hilfe von Sym-
bolen kodiert und übertragen, die sich im Kopfab-
schnitt des Datenpakets befinden. Ein Symbol dient 
hierbei zur Definition bzw. Interpretation des Wertes 
eines Zeichens. Ein derartiges Symbol wird üblicher-
weise mit Hilfe einer Zeitdauer zwischen zwei aufein-
anderfolgenden Feldlücken, sogenannten "notches", 

im Kopfabschnitt dargestellt. Eine derartige Feldlü-
cke kann bei einer Amplitudenmodulation beispiels-
weise durch Unterdrückung bzw. Dämpfung des Trä-
gersignals oder bei einer Zweiseitenbandmodulation 
durch Umschalten der Phasenlage des Trägersignals 
erzeugt werden. Der Transponder dekodiert empfan-
gene Datenpakete auf Basis der im Kopfabschnitt 
enthaltenen Symbole, bzw. anhand der den Symbo-
len zugeordneten Zeitdauern, indem er zur Bestim-
mung des Wertes eines Zeichens dessen Zeitdauer 
mit den Zeitdauern der Symbole vergleicht.

[0005] Durch die Wahl des Zeitintervalls bzw. der 
den Symbolen zugeordneten Zeitdauern ist es mög-
lich, die Übertragungsrate in einem gewissen Bereich 
an die Übertragungsbedingungen anzupassen. Der 
Bereich der Übertragungsrate wird unter anderem 
dadurch begrenzt, dass der Transponder bzw. eine 
im Transponder hierfür zuständige Kodierungs/Deko-
dierungseinheit unterschiedliche, zu den Symbolen 
bzw. Zeichen gehörige Zeitdauern zeitlich nicht mehr 
auflösen, d.h. nicht mehr unterscheiden kann. Eine 
höheres zeitliches Auflösungsvermögen geht in der 
Regel mit einem höheren Stromverbrauch des Trans-
ponders einher, da beispielsweise die Taktfrequenz 
eines zur Zeitdauernbestimmung eingesetzten Zäh-
lers oder der Ladestrom einer funktional entspre-
chenden analogen RC-Stufe in der Kodierungs-/De-
kodierungseinheit erhöht werden muss. Da im Fern-
feld der von der Basisstation emittierten elektromag-
netischen Wellen eine geringe Leistungsdichte vor-
herrscht, die zur Versorgung des Transponders die-
nen kann, sinkt die erzielbare Reichweite mit steigen-
dem Stromverbrauch. Der die Kodierung bzw. Deko-
dierung bestimmende Parameter bzw. die Kodie-
rungs-/Dekodierungseinheit wird folglich herkömmli-
cherweise statisch derart konfiguriert, dass sich ein 
ausreichender Kompromiss zwischen hohem zeitli-
chem Auflösungsvermögen und dadurch bedingter 
hoher erzielbarer Übertragungsrate einerseits und 
geringem Stromverbrauch andererseits ergibt.

[0006] Aufgrund von Prozesstoleranzen bei der 
Herstellung der Transponder sowie einer Tempera-
turabhängigkeit eines zur Datenübertragung verwen-
deten Oszillators, insbesondere wenn die Transpon-
der ohne externe Bauelemente aufgebaut sind, ergibt 
sich eine breite Streuung ihrer Fähigkeit zur Bearbei-
tung von zu empfangenden und/oder zu sendenden 
Daten, insbesondere ihres zeitlichen Auflösungsver-
mögens von zu den Symbolen bzw. Zeichen gehöri-
gen Zeitdauern. Um dieser Tatsache gerecht zu wer-
den, muss eine Basisstation, wenn sie nicht über In-
formationen bezüglich der anzusprechenden Trans-
ponder verfügt, die Übertragungsbedingungen auf 
den sogenannten "worst Gase" einstellen.

Aufgabenstellung

[0007] Der Erfindung liegt als technisches Problem 
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die Bereitstellung eines Verfahrens zur Datenübertra-
gung der eingangs genannten Art zugrunde, das eine 
Datenübertragung zwischen der Basisstation und 
dem Transponder mit relativ großer Reichweite über 
einen weiten Übertragungsratenbereich hinweg bei 
optimiertem Leistungsbedarf ermöglicht und mit rela-
tiv geringem Aufwand realisierbar ist sowie eine An-
passung der Übertragungseigenschaften auf den je-
weils anzusprechenden Transponder ermöglicht.

[0008] Die Erfindung löst dieses Problem durch die 
Bereitstellung eines Verfahrens mit den Merkmalen 
des Anspruchs 1.

[0009] Erfindungsgemäß überträgt der Transponder 
während der Übertragung des Kopfabschnitts Trans-
ponder-Betriebsinformationen, welche die Bearbei-
tung von zu empfangenden und/oder zu sendenden 
Daten durch den Transponder betreffen, durch Mo-
dulation und Rückstreuen der Trägerwelle an die Ba-
sisstation, die Basisstation empfängt die Transpon-
der-Betriebsinformationen und stellt anhand dieser 
mindestens einen Übertragungsparameter ein. Unter 
Transponder-Betriebsinformationen im Sinne der Er-
findung werden Informationen bezüglich der Bearbei-
tung bzw. der Bearbeitungs-Leistungsfähigkeit von 
zu empfangenden und/oder zu sendenden Daten 
durch den Transponder verstanden. Das Verfahren 
ermöglicht eine Anpassung der im Kopfabschnitt de-
finierten Übertragungseigenschaften auf die spezifi-
sche Leistungsfähigkeit des angesprochenen Trans-
ponders, da der herkömmliche, nicht rückgekoppelte 
Steuerungsmechanismus, bei dem die im Kopfab-
schnitt definierten Übertragungseigenschaften unab-
hängig von der Leistungsfähigkeit des anzuspre-
chenden Transponders eingestellt werden, durch ei-
nen rückgekoppelten und folglich geregelten Mecha-
nismus ersetzt wird, bei dem der Kopfabschnitt bzw. 
einer oder mehrere Übertragungsparameter auf Ba-
sis der Transponder-Betriebsinformationen einge-
stellt werden.

[0010] In einer Weiterbildung des Verfahrens nach 
Anspruch 2 betreffen die Transponder-Betriebsinfor-
mationen das zeitliche Auflösungsvermögen des 
Transponders, insbesondere eine Oszillatorfrequenz 
oder einen oder mehrere Parameter einer analogen 
Zeitmesseinrichtung. Dies ermöglicht eine transpon-
derselektive Einstellung derjenigen Übertragungspa-
rameter durch die Basisstation, die vom zeitlichen 
Auflösungsvermögen des Transponders abhängen, 
beispielsweise der Übertragungsrate.

[0011] In einer Weiterbildung des Verfahrens nach 
Anspruch 3 stellen die Transponder-Betriebsinforma-
tionen eine minimale Zeitdauer zur Bearbeitung ei-
nes Zeichens durch den Transponder dar, das in dem 
mindestens einen weiteren Abschnitt enthalten ist. 
Dies ermöglicht der Basisstation eine gezielte Ein-
stellung eines oder mehrerer Übertragungsparame-

ter in Abhängigkeit von der Bearbeitungsleistungsfä-
higkeit des angesprochenen Transponders.

[0012] In einer Weiterbildung des Verfahrens nach 
Anspruch 4 definiert ein Übertragungsparameter eine 
Zeitdauer, die zur Kodierung und/oder Dekodierung 
der Wertigkeit eines Zeichen dient, das in dem min-
destens einen weiteren Abschnitt enthalten ist. Dies 
ermöglicht der Basisstation eine gezielte Einstellung 
einer Zeichendauer in dem weiteren Abschnitt und 
folglich eine Einstellung der Datenübertragungsrate 
in Abhängigkeit von der Bearbeitungsleistungsfähig-
keit des angesprochenen Transponders.

[0013] In einer Weiterbildung des Verfahrens nach 
Anspruch 5 enthält der Kopfabschnitt ein erstes Sym-
bol, dessen Zeitdauer durch den Transponder ermit-
telt wird, wobei der Transponder in Abhängigkeit von 
der ermittelten Zeitdauer die zeitliche Auflösung der 
Kodierung und/oder der Dekodierung, insbesondere 
eine Oszillatorfrequenz oder einen oder mehrere Pa-
rameter einer analogen Zeitmesseinrichtung, ein-
stellt. Vorteilhafterweise erzeugt der Transponder 
während des Sendens des ersten Symbols im Kopf-
abschnitt ein Rückstreusignal und die Basisstation 
ermittelt die Verzögerung zwischen dem Beginn des 
ersten Symbols und dem Rückstreusignal und stellt 
in Abhängigkeit von der ermittelten Verzögerung die 
Zeitdauer des ersten Symbols ein. Dies ermöglicht 
eine transponderselektive Einstellung der Oszil-
latortrequenz oder der Parameter einer analogen 
Zeitmesseinrichtung durch die Basisstation, da die 
Basisstation aufgrund der ermittelten Verzögerung 
auf eine Oszillatorgrundfrequenz bzw. eine Grund-
einstellung der analogen Zeitmesseinrichtung schlie-
ßen kann. Die Oszillatorgrundfrequenz hängt bei-
spielsweise stark von der Umgebungstemperatur 
und/oder von Prozesstoleranzen bei der Herstellung 
des entsprechenden Transponders ab.

[0014] In einer Weiterbildung des Verfahrens nach 
Anspruch 7 enthält der Kopfabschnitt mindestens ein 
zweites Symbol, dessen Zeitdauer die Datenübertra-
gungsrate zwischen Basisstation und Transponder 
bestimmt, der Transponder erzeugt während des 
Sendens des zweiten Symbols ein weiteres Rück-
streusignal und die Basisstation ermittelt die Verzö-
gerung zwischen dem Beginn des zweiten Symbols 
und dem zweiten Rückstreusignal und stellt in Ab-
hängigkeit von der ermittelten Verzögerung die Zeit-
dauer des zweiten Symbols ein. Auf diese Weise 
kann beispielsweise ein Umschalten der Oszillator-
frequenz durch die Basisstation erkannt werden. In 
Abhängigkeit von der detektierten Verzögerung kann 
dann beispielsweise die Übertragungsrate entspre-
chend eingestellt werden.

[0015] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den nachfolgend beschrieben. Hierbei zeigen sche-
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matisch:

[0016] Fig. 1 ein Diagramm eines Datenpaketes mit 
einem Kopfabschnitt, einem Datenabschnitt und ei-
nem Endabschnitt,

[0017] Fig. 2 ein Zeitverlaufsdiagramm eines Kopf-
abschnitts eines Datenpakets und eines zugehöri-
gen, von einem Transponder rückgestreuten Signals 
mit Transponder-Betriebsinformationen und

[0018] Fig. 3 ein weiteres Zeitverlaufsdiagramm ei-
nes Kopfabschnitts eines Datenpakets und eines zu-
gehörigen, von einem Transponder rückgestreuten 
Signals mit Transponder-Betriebsinformationen, wo-
bei der Transponder seine Oszillatorfrequenz wäh-
rend der Übertragung des Kopfabschnitts verändert.

[0019] Fig. 1 zeigt ein schematisches Diagramm ei-
nes von einer Basisstation an einen Transponder 
übertragenen Datenpaketes DP mit einem Kopfab-
schnitt KA, an den sich ein Datenabschnitt DA mit zu 
übertragenden Nutzdaten und ein Endabschnitt EA 
anschließt.

[0020] Der obere Teil von Fig. 2 zeigt ein Diagramm 
des zeitlichen Verlaufs des Kopfabschnitts KA von 
Fig. 1 und der untere Teil von Fig. 2 ein zugehöriges, 
von dem Transponder rückgestreutes Signal mit 
Transponder-Betriebsinformationen. Auf der Y-Achse 
ist die jeweilige Signalstärke S aufgetragen, die bei 
den vom Transponder empfangenen Signalen zwi-
schen Signalstärken n1 und n0 und bei den vom 
Transponder zurückgestreuten Signalen zwischen 
Signalstärken r1 und r0 alterniert. Im dargestellten 
Kopfabschnitt KA sind drei Symbole ZA, 0* und EOT* 
zur Einstellung von Übertragungsparametern enthal-
ten. Hierzu wird auch auf die zeitgleich angemeldete 
Patentanmeldung der Anmelderin mit dem Anwalts-
aktenzeichen P 42673 DE verwiesen, die hiermit 
durch Bezugnahme vollinhaltlich in die vorliegende 
Anmeldung aufgenommen wird. Die Symbole ZA, 0* 
und EOT* werden durch aufeinanderfolgende Feldlü-
cken oder sogenannte "notches" des von der Basis-
station BS emittierten Trägersignals erzeugt, die in 
Fig. 2 als kurze Impulse dargestellt sind. Das erste 
Symbol ZA weist eine Dauer t1, das zweite Symbol 0* 
eine Dauer t2 und das dritte Symbol EOT* eine Dauer 
t3 auf, wobei die Zeitdauern t1 bis t3 durch eine Zei-
terfassungseinheit im Transponder ermittelt werden. 
Wenn die Zeiterfassungseinheit als digitale Zähler-
schaltung realisiert ist, wird jeweils ein den Zeitdau-
ern t1 bis t3 zugehöriger Zählerwert in einem zuge-
ordneten Speicher abgelegt. Wenn die Zeiterfas-
sungseinheit als RC-Schaltung realisiert ist, wird ent-
sprechend ein erzielter Spannungswert in einem 
analogen Speicher abgelegt.

[0021] Das erste Symbol ZA bzw. dessen Zeitdauer 
t1 dient zur Einstellung der Taktfrequenz der Zähler-

schaltung, d.h. der Abtastfrequenz, bzw. des Lade-
stroms der RC-Schaltung im Transponder. Das Sym-
bol 0* bzw. dessen zugehörige Zeitdauer t2 dient zur 
Kodierung bzw. Dekodierung der binären Zeichen "0"
bzw. "1", aus denen zu übertragende Nutzdaten auf-
gebaut sind, die in einem weiteren Abschnitt des Da-
tenpakets, dem sogenannten Datenabschnitt, enthal-
ten sind. Das Zeichen EOT* dient zur Kennzeichnung 
des Endes eines Datenpakets und wird im En-
dabschnitt des Datenpakets übertragen, wozu belie-
bige, aus t3 abgeleitete Signalformen verwendet wer-
den können. Ein binäres Zeichen im Datenabschnitt, 
dessen Zeitdauer kleiner als die zum Symbol 0* ge-
hörige Zeitdauer t2 ist, wird im Transponder TR als 
eine "0" interpretiert. Ein Zeichen, dessen Zeitdauer 
größer als t2 und kleiner als die zum Zeichen EOT* 
gehörige Zeitdauer t3 ist, wird als eine "1" interpre-
tiert. Ist der zeitliche Abstand zwischen zwei aufein-
anderfolgenden Feldlücken größer als t3, erkennt der 
Transponder TR das Ende eines Datenpakets.

[0022] Nach einer Zeitdauer t4, bezogen auf die 
steigende Flanke der ersten Feldlücke, wechselt der 
Transponder den Modulationszustand des von ihm 
zurückgestreuten Signals. Die Zeitdauer t4 ist von 
der Oszillatorfrequenz der Zählerschaltung bzw. vom 
Ladestrom der RC-Schaltung des Transponders ab-
hängig. Die Oszillatorfrequenz bzw. der Ladestrom 
ist wiederum stark von der Transponder-Temperatur 
und/oder von Herstellungstoleranzen des Transpon-
ders abhängig. Die Basisstation erhält folglich über 
die Zeitdauer t4 Transponder-Betriebsinformationen, 
welche die Bearbeitung von zu empfangenden 
und/oder zu sendenden Daten durch den Transpon-
der betreffen, da die Zeitdauer t4 das zeitliche Auflö-
sungsvermögen zu empfangender und/oder zu sen-
dender Daten durch den Transponder widerspiegelt. 
Das zeitliche Auflösungsvermögen bestimmt unmit-
telbar die erzielbare Datenübertragungsrate, da bei 
hohem zeitlichem Auflösungsvermögen kurze Zei-
chenzeiten und kurze Zeitdifferenzen zwischen den 
unterschiedlichen Zeichen verwendbar sind.

[0023] Die Basisstation wertet die Zeitdauer t4 aus 
und stellt anhand dieser die Zeitdauer t1 des Sym-
bols ZA ein. Zum Zeitpunkt t1 wechselt der Transpon-
der den Modulationszustand des rückgestreuten Sig-
nals und stellt anhand t1 seine Oszillatorfrequenz 
bzw. den Ladestrom entsprechend ein, wobei diese 
bzw. dieser in Fig. 2 unverändert bleibt. Nach einer 
Zeitdauer t5 wechselt der Transponder seinen Modu-
lationszustand erneut. Die Zeitdauer t5 zeigt der Ba-
sisstation an, mit welcher zeitlichen Auflösung bzw. 
welcher Zeitbasis der Transponder nach der Übertra-
gung des ersten Symbols ZA weiterläuft. In Abhän-
gigkeit von der Zeitdauer t5 wird die zum Symbol O* 
gehörige Zeitdauer t2, durch welche die Datenüber-
tragungsrate bestimmt wird, durch die Basisstation 
eingestellt.
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[0024] Der obere Teil von Fig. 3 zeigt ein weiteres 
Diagramm eines Kopfabschnitts KA und der untere 
Teil von Fig. 3 ein zugehöriges, von einem Transpon-
der rückgestreutes Signal, wobei der Transponder 
seine Oszillatorfrequenz während der Übertragung 
des Kopfabschnitts verändert. Der Transponder wer-
tet die zum Symbol ZA' gehörige Zeitdauer t1' aus 
und erhöht daraufhin seine Oszillatorfrequenz bzw. 
den Ladestrom. Dies macht sich dadurch bemerkbar, 
dass eine Zeitdauer t5' zwischen steigender Flanke 
der zweiten Feldlücke und Modulationswechsel des 
rückgestreuten Signals im Vergleich zur Zeitdauer t5 
von Fig. 2 abnimmt. Die Basisstation erkennt anhand 
dieser Information die Erhöhung der Abtastfrequenz 
im Transponder und stellt die zum Symbol 0*' gehöri-
ge Zeitdauer t2' entsprechend kleiner ein, wodurch 
sich die Datenübertragungsrate erhöht.

[0025] Wie das gezeigte und beschriebene Ausfüh-
rungsbeispiel deutlich macht, ermöglicht das erfin-
dungsgemäße Verfahren eine transponderselektive 
Einstellung von Übertragungsparametern, beispiels-
weise der Übertragungsrate, bereits zu Beginn der 
Übertragung des Kopfabschnitts. Somit können Um-
gebungsbedingungen, beispielsweise die Tempera-
tur, und Prozessunsicherheiten bei der Transponder-
herstellung berücksichtigt werden. Eine Beschrän-
kung der Übertragungsleistung auf Worst-Case-Be-
dingungen ist nicht mehr notwendig.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur drahtlosen Datenübertragung 
zwischen einer Basisstation und einem, insbesonde-
re passiven, Transponder, bei dem  
– von der Basisstation elektromagnetische Träger-
wellen emittiert werden,  
– Daten von der Basisstation zum Transponder in 
Form von Datenpaketen (DP) übertragen werden, die 
auf die elektromagnetischen Trägerwellen aufmodu-
liert werden und einen Kopfabschnitt (KA) zur Einstel-
lung von einem oder mehreren Übertragungspara-
metern und mindestens einen weiteren Abschnitt 
(DA, EA) umfassen, und  
– Daten vom Transponder zur Basisstation durch Mo-
dulation und Rückstreuen der elektromagnetischen 
Trägerwellen übertragen werden,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– von dem Transponder während der Übertragung 
des Kopfabschnitts (KA) Transponder-Betriebsinfor-
mationen, welche die Bearbeitung von zu empfan-
genden und/oder zu sendenden Daten durch den 
Transponder betreffen, durch Modulation und Rück-
streuen der Trägerwelle an die Basisstation übertra-
gen werden und  
– von der Basisstation die Transponder-Betriebsinfor-
mationen empfangen werden und anhand dieser der 
oder mindestens einer der Übertragungsparameter 
eingestellt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transponder-Betriebsinformatio-
nen das zeitliche Auflösungsvermögen des Trans-
ponders, insbesondere eine Oszillatorfrequenz oder 
einen Parameter einer analogen Zeitmesseinrich-
tung, betreffen.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Transponder-Betriebsin-
formationen eine minimale Zeitdauer zur Bearbeitung 
eines Zeichens durch den Transponder darstellen, 
das in dem mindestens einen weiteren Abschnitt 
(DA) enthalten ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Über-
tragungsparameter oder einer der Übertragungspa-
rameter eine Zeitdauer (t2, t2') definiert, die zur Ko-
dierung und/oder Dekodierung der Wertigkeit eines 
Zeichen dient, das in dem mindestens einen weiteren 
Abschnitt (DA) enthalten ist.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopf-
abschnitt (KA) ein erstes Symbol (ZA, ZA') enthält, 
dessen Zeitdauer (t1, t1') durch den Transponder er-
mittelt wird, wobei der Transponder in Abhängigkeit 
von der ermittelten Zeitdauer (t1, t1') die zeitliche Auf-
lösung der Kodierung und/oder der Dekodierung, ins-
besondere eine Oszillatorfrequenz oder einen Para-
meter einer analogen Zeitmesseinrichtung, einstellt.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Transponder während des Sen-
dens des ersten Symbols (ZA, ZA') im Kopfabschnitt 
(KA) ein Rückstreusignal erzeugt und die Basisstati-
on die Verzögerung (t4, t4') zwischen dem Beginn 
des ersten Symbols und dem Rückstreusignal ermit-
telt und in Abhängigkeit von der ermittelten Verzöge-
rung (t4, t4') die Zeitdauer (t1, t1') des ersten Sym-
bols (ZA, ZA') einstellt.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Kopfabschnitt (KA) min-
destens ein zweites Symbol (0*, 0*') enthält, dessen 
Zeitdauer (t2, t2') die Datenübertragungsrate zwi-
schen Basisstation und Transponder bestimmt, der 
Transponder während des Sendens des zweiten 
Symbols (0*, 0*') ein weiteres Rückstreusignal er-
zeugt und die Basisstation die Verzögerung (t5, t5') 
zwischen dem Beginn des zweiten Symbols und dem 
zweiten Rückstreusignal ermittelt und in Abhängig-
keit von der ermittelten Verzögerung (t5, t5') die Zeit-
dauer (t2, t2') des zweiten Symbols (0*, 0*') einstellt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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